
Tierhalter-Haftpfl icht-Versicherung
§ 1 Gegenstand der Versicherung
 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer in seiner 

Eigenschaft als Halter und Hüter von Tieren ohne gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zweck Versicherungsschutz für den 
Fall, dass er wegen eines nach Antragstellung und während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses, das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 
Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem 
Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

§ 2 Versicherte Gefahren und Kosten
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im vereinbarten Umfang 

auf die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als 
Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens als Halter 
und Hüter von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im vereinbarten Umfang 
ebenso auf die gesetzliche Haftpfl icht aus den Gefahren des 
täglichen Lebens des durch den Tierhalter beauftragten Hüters 
von in der Versicherungsurkunde genannten Tieren.

§ 3 Nicht versicherte Gefahren und Kosten
 Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1. Haftpfl ichtansprüche, soweit sie über den Umfang der gesetz-

lichen Haftpfl icht hinausgehen, insbesondere wenn sie durch 
Ausübung der Jagd begründet sind.

2. Ansprüche auf andere an die Stelle der Erfüllung tretende 
Ersatzleistungen, z.B. Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige 
festgesetzte Bezüge, Verpfl egung, ärztliche Behandlung im Falle 
der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche sowie Ansprüche 
aus Tumultschadengesetzen.

3. Haftpfl ichtansprüche aus Schadenfällen, die dem Versicherer 
nicht innerhalb von 1 Monat nach Eintritt in Textform durch den 
Versicherungsnehmer gemeldet worden sind. Schadenfälle sind 
diejenigen Ereignisse, die Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer nach sich ziehen könnten, auch wenn noch keine 
Schadenersatzforderungen erhoben worden sind.

4. Haftpfl ichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der 
Versicherungsnehmer besonders Gefahr drohende Umstände, 
deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen 
konnte und verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne Weiteres als besonders Gefahr drohend.

5. Haftpfl ichtansprüche aus Flurschäden.
6. Haftpfl ichtansprüche aus Schäden durch gewollten und unge-

wollten Deckakt.
7. Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die 

der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen oder 
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind oder die durch eine 
gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungsnehmers 
an oder mit diesen Sachen entstanden sind.

8. Versicherungsansprüche aller Personen, auf deren vorsätzliches 
Verhalten der Schaden zurückzuführen ist.

9. Haftpfl ichtansprüche aus Schadenfällen von Verwandten und 
Lebenspartnern des Versicherungsnehmers, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

10. Haftpfl ichtansprüche mitversicherter Personen gegen den 
Versicherungsnehmer.

11. Strafen und Bußgelder.

Haustier-Krankenversicherung
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1. Versichert sind die Haustiere, die im Versicherungsvertrag 

bezeichnet sind.
2. Es können gesunde Tiere ab dem tarifl ich oder vertraglich 

vereinbarten Lebensmonat bis zur Vollendung des vereinbarten 
Lebensjahres aufgenommen werden.

3. Als nicht gesund und damit nicht versicherungsfähig gelten 
Tiere mit chronischen oder akuten Erkrankungen sowie mit 
Anzeichen oder Symptomen einer rassespezifi schen Erkrankung, 
es sei denn, die Erkrankung erfordert in Zukunft keinerlei 
medizinische Behandlung.

§ 5 Versicherte Gefahren und Kosten
1. Tritt bei einem versicherten Tier nach Antragstellung eine Ver-

änderung des Gesundheitszustandes auf, die eine tierärztliche 
Behandlung erforderlich macht, so ersetzt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die durch Originalrechnung des Tierarztes 
nachgewiesenen und innerhalb der Vertragslaufzeit angefal-
lenen Kosten im nach Tarif und Vertrag vereinbarten Umfang, 
sofern die Originalrechnung des Tierarztes spätestens innerhalb 
eines Monats nach Ende des jeweiligen Versicherungsjahres 
vorliegt.

2. Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer auf Wunsch die 
Gelegenheit, Feststellungen über Grund und Höhe der Kosten 
zu treffen. Die Ärzte, die das versicherte Tier behandeln oder 
untersucht haben, sind ermächtigt, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

3. Im Unfallschutz ersetzt der Versicherer die unmittelbaren und 
zeitnah zu behandelnden Folgen eines nach Antragstellung 
erfolgten Unfalls im nach Tarif und Vertrag vereinbarten 
Umfang. Als Unfall gilt im Sinne dieser Bedingungen, wenn 
das versicherte Tier durch ein plötzlich von außen auf das 
versicherte Tier wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

4. Der Verkehrsunfallschutz umfasst Leistungen nach Ziffer 3 als 
Folgen eines von einem motorisierten Verkehrsteilnehmer verur-
sachten Unfalls im öffentlichen Straßenverkehr. Der Versicherer 
ist berechtigt, vor Entschädigungsleistung die polizeilichen 
Unterlagen zum Unfall anzufordern bzw. Akteneinsicht bei den 
zuständigen Behörden zu nehmen.

5. Im OP-Kostenschutz ersetzt der Versicherer die Kosten einer 
Operation inkl. unmittelbarer stationärer und ambulanter 
Nachsorge im nach Tarif und Vertrag vereinbarten Umfang. Als 
Operation gilt im Sinne dieser Bedingungen ein chirurgischer 
Eingriff unter Narkose zur Wiederherstellung des Gesundheits-
zustandes.

6. Im Vorsorgeschutz ersetzt der Versicherer die Kosten folgender 

Vorsorgemaßnahmen im nach Tarif und Vertrag vereinbarten 
Umfang: Impfungen (außer Tetanus), Wurmkuren, Floh-/Zecken-
prophylaxe.

§ 6 Nicht versicherte Gefahren und Kosten
 Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:
1. Diät- und Ergänzungsfuttermittel
2. Pfl egezubehör und Bedarfsgegenstände
3. Kastration und Sterilisation
4. Prothesen des Bewegungsapparates
5. Erstellen von Bescheinigungen und Gutachten, Fahrtkosten, 

Aufnahmeuntersuchungen und Kennzeichnung des Tieres, 
6. Im OP-Kostenschutz werden zudem keine Kosten ersetzt für 

Impfungen (außer Tetanus), Wurmkuren, Floh-/Zeckenprophy-
laxe sowie Zahnsteinentfernungen und Behandlungen zur 
Geburtshilfe. 

7. Dieses gilt auch für alle mit Ziffer 1-6 in Zusammenhang stehen-
den Konsultationen.

§ 7 Tierarztwahl
 Der Versicherungsnehmer ist in der Wahl der Tierarztpraxis frei. 

Der Versicherer kann im Einzelfall Tierarztpraxen durch vorheri-
ge Ankündigung in Form einer schriftlichen Mitteilung an die in 
Betracht kommenden Versicherungsnehmer von der Behandlung 
der versicherten Tiere ausschließen.

Allgemeine Regelungen
§ 8 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung
1. Vertrag und Haftung beginnen mit dem im Versicherungsschein 

jeweils genannten Datum, wenn der Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen Beitrag  rechtzeitig zur Fälligkeit zahlt.

2. Vertrag und Haftung enden mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens 
einen Monat vor Ablauf durch eine Partei in Textform gekündigt 
werden.

3. Nach einem Schadenfall haben sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb 
eines Monats zu kündigen. Die Frist beginnt mit dem Abschluss 
der Verhandlungen über die Entschädigung.

4. Bei Kündigung durch den Versicherer wegen Zahlungsverzug 
zahlt der Versicherungsnehmer eine Geschäftsgebühr von 25% 
der Jahresprämie an den Versicherer.

§ 9 Versicherungsort
 Der Versicherungsschutz gilt in der Bundesrepublik Deutschland. 

Während eines vorübergehenden Aufenthaltes bis zu einem 
Jahr besteht auch ohne besondere Vereinbarung weltweit 
Versicherungsschutz. Im Tierkrankenschutz besteht dauerhafter 
Auslandsschutz.

§ 10 Versicherungsbeitrag
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Jahresprämie (Beitrag) 

am Ersten des auf die Antragstellung folgenden Monats zu 
zahlen; Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem ein neues 
Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zah-
lung der ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie 

ergeben sich aus § 37 VVG; im Übrigen gilt § 38 VVG. 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als 

gestundet. Sie werden sofort fällig, wenn der Versicherungsneh-
mer in Verzug gerät.

3. Der Versicherer kann bei der Gestaltung der Verträge Selbst-
beteiligungen und Schadenstaffelungen vorsehen. Besondere 
Vereinbarungen können für einzelne Tiere oder Gruppen von 
Tieren getroffen werden.

§ 11 Anpassung des Beitrages
1.  Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulati-

onsgrundlagen des Versicherers niedergelegten Prämienfakto-
ren (z. B. Schadenaufwand und –häufi gkeit, Verwaltungskos-
tenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine 
ausreichend große Anzahl gleichartiger Risiken eines Tarifes 
(Bestandsgruppe) unter Beachtung anerkannter Grundsätze der 
Versicherungsmathematik und –technik ermittelt. Es können 
auch statistische Erkenntnisse des Gesamtverbandes der 
deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur treuhänderischen 
Ermittlung der durchschnittlichen Schadenzahlungen aller 
Versicherer herangezogen werden.

2.  Ergibt eine Neukalkulation im Vergleich zum Vorjahr einen um 
mindestens 5 % vom bisherigen Tarifbeitrag abweichenden 
Wert, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag um den 
Differenzbetrag zu erhöhen bzw. verpfl ichtet, ihn um die 
Differenz zu senken. Der Versicherer kann die Prämie einmal pro 
Versicherungsjahr ändern.

3.  Bei Erhöhung der Prämie darf diese den zum Zeitpunkt der 
Erhöhung für Neuverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und 
gleichem Deckungsumfang geltenden Prämiensatz nicht über-
steigen.

4.  Die Beitragsanpassung wird dem Versicherungsnehmer mitge-
teilt.

5.  Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag kündigen. 

6.  Bei der Prämienerhöhung können Gruppen von Versicherungs-
nehmern, bei denen gemeinsame Merkmale gegeben sind, 
teilweise oder gänzlich ausgenommen werden.

§ 12 Form der Erklärungen des Versicherungsnehmers
 Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers 

bedürfen der Textform und sind an den Versicherer zu richten.

§ 13 Rechtsgrundlagen, Verjährung, Gerichtsstand
1. Soweit nicht in den Allgemeinen und Besonderen Versicherungs-

bedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzli-
chen Vorschriften. Mündliche Vereinbarungen sind ungültig.

2. Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Verjährung ist nach Anmeldung eines Anspruchs bis zum Zu-
gang der Entscheidung des Versicherers in Textform gehemmt.

3. Klagen gegen den Versicherer sind am Gericht seines Sitzes, 
gegen den Versicherungsnehmer an dessen Wohnsitz, zu 
erheben. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht am Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers zuständig.

4. Es gilt deutsches Recht.

 Allgemeine Bedingungen für die Haftpfl icht- und Krankenversicherung (AHKV)

AHKV 03/11


